
Ermächtigung zum Verlassen der Schule

von Minderjährigen unter 14 Jahren nach Unterrichtsende
(Art. 19-bis des GD Nr. 148/2017; Selbsterklärung laut Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000)

Die Ermächtigung gilt für alle Schuljahre am SSP Bozen Europa und bleibt bis auf Widerruf gültig.

Die/Der Unterfertigte  geboren am 

in  Prov. 

wohnhaft in  Straße  Nr. 

erklärt

• in ihrer/seiner Eigenschaft als Erziehungsverantwortliche/r bzw. Vormund oder als Pflegeelternteil des

       Schülers/der Schülerin , geboren am 

       in  Prov. 

       wohnhaft in  Straße  Nr. 

       welcher/welche die  Klasse der Schule  besucht,

• im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen im Falle von Falscherklärungen unter eigener Verantwortung

• und mit Zustimmung der/des anderen Erziehungsverantwortlichen,

dass

• unsere Tochter/unser Sohn, wenn auch minderjährig unter 14 Jahren, aufgrund unserer Einschätzung die 
notwendige  Reife  und  Selbständigkeit  aufweist,  um  ohne  Übergabe  an  eine  erwachsene  Person  
selbständig nach Hause zu gehen bzw. den Schülertransport zu nutzen (Weg zur Haltestelle, allfällige 
Wartezeit, Nutzung des Schülertransports, Weg nach Hause);

• unsere Tochter/unser Sohn den Schulweg gut kennt und diesen schon des Öfteren alleine gegangen ist;

• der Schulweg keine besonderen Gefahrenstellen aufweist;

• allfällige Änderungen der oben erklärten Situationen umgehen der Schule mitgeteilt werden;

und ermächtigt die Schule, dass unsere Tochter/unser Sohn die Schule nach Unterrichtsende alleine 
verlassen darf.

Die Ermächtigung hat zur Folge, dass die Schule von der Aufsichtspflicht nach Unterrichtsende entbunden 
wird.  

Datum 

Unterschrift der/des Erziehungsverantwortlichen 
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